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Vorgärten.
Von Stadtsekretär Otto WindmüJIer in ZülIlchau.

(Nachdruck verboten.)
Die in 9 1 Absatz 4 des Baufluchtliniengesetzes vom

2. JuJi 1875 bezüg!lch der Zulässigkeit der Anordnung
von Vorgärten enthaltene Bestimmung hat neben ge
sundheitlichen allcn schönheitliche Zwecke im Auge. Aus
dem Baupolizeirecht geboren aber vor allem und in
erster Linie hierJler die S  66 lind 71 ALR. I. 8, we1che
der Polizeibehörde die Ermächtigung erteilen, gegen
grobe Verunstaltungen der Städte und öffentlichen
Plätze einzuschreiten, Bestimmungen, die durch den   1
des Gesetzes vom IS. Juli 1907 fÜr den ganzen Umfang
des preußischen Staates Gültigkeit erlangt haben.

Bei der innigen l:3ertihnmg der Baupolizei mit der
Daukunst, die nicht alJein zur Befriedigung- wirtschaft.
licher Bedürfnisse, sondern nicht minder zur Pflege und
förderung böherer Bestrebungen der \Vohl1ahrt, der
Anmut und Schönheit berufen ist, und bei der unverkenn
baren und leicht erklärlichen Neigung der ersteren, auch
hei der f.rfüllllllg der ihr gestelltcn Aufgaben schönheit
lichen 'frwägnngen und .Rücksichten einen bestimmten
f.iniluß einzuräumelI, gcwinnt gerade auf dem bau
po!izeillchen Gebiete der Hinweis auf jene der polizei
lichen Tätigkeit Überhaupt gezogen.:- Grenzllllie eine be
sondere praktische Bedwtung.

Unter Vorgärten sind entspl'echend den gesetzlichen
Bestimmungen nur die vor der Rauflllchtlinic liegenden
Gartenf!ächen zu vClstehen. SOWClt sk hinter derselben
liegen, sind diese Teile \'on ihnen nicht vorweg von der
Oesamtf!iiche abzuzlchcn, selbst \venn sie tatsächlich
mit zur Vorgartenanlage verwendet sein saJIten. Das
selbe ist der fal! bei frei\Villi em Zuriicktrden hinter die
Baufluchtlinic, QUell wcnn kein Vorgarten anLulegen ist.
d. h. wcnn keine von der Baufluchtlmie \'erschiedene
Straßenfluchtlinie festgesetzt ist. Das [nro]ge der föt
setzl1ng eincr von der Hallf!llchtlinic ab\\'elchenden
Straßenf!uchtliLlic der Heb,-ltlullg- entzog;ene Vorland darf
bei der Berechnung der lmheballt zu lassendcn Grund
P;tche eines OrLlJl{lstÜd;:   elb t danJl nicht berÜcksIchtigt
\\ erden, welm die bctrdiclldc Straße noch mcht angelegt
ist. (M.-Erlaß vom 3. 3. 98.)

Vorgärten gehören !lleht zur Straße. sondern zu dem
dahinter liegenden Grundstliek. Sie werden daher bei
der Berechnul1,l( der Qcbälldehöh  uÜ.:ht in Anrechnung
gebracht, auch da nicht, \vo der eigenWmer mIt Ge
nchmigung der PolizeihehÖrde aui die Anlcgung des Vor
g]rtens verzichtet. J]] Vorg-ärtell dilrien Bautelle in der
f.(c).(cl bis zu einem Drittel d r Vorgancntj( fc. höchstens
aber bis 2,50 m, vortretcn, sofern die Vorgärten angelegt
lind aJs solche unterhalten werden. \-Verden Vorgärten
auf dem gesetzlichen Wege eingeschränkt oder beseitigt.
so müssen die Vorbauten mit den bestehenden Vor
chriften in übereinstimmung gebracht werden, falls
nicht Nachjaß (Dispens) erteilt wird. Ocr gesetzliche
\\leg, auf dcm Vorgärten abgeändert oder beseitigt \Ver
den können, ist lediglich der im BaufIuchtengesctze vom
2. Ju!i 1875 vorgezeichnete. 111 rechtlicher Beziehung ist
zwischen den vor und na eh Erlaß des BaufIuchtlinien
gesetzes vom 2. JuJi 1875 angeordneten Vorgärten nicht
ZlI unterscheiden. Sie sind also niemals Teile der
Straßen.

Voralls:;;etznng für das Entstehen von Vorgärten im
Öffentlichen Sinne ist die auf gesetzlichem \Vege erfolgte
festsetzung- voneinander abweichender Bau- lInd

Straßenfluchtiinien. (OVG. 33, 422.) Die Wirkung einer
auf Grund des Gesetzes vom 2. Juli 1875 erfolgten
FlucbtiilJiefJfestsetzung, wobei aber die festsetzung der
ßauflucht- und der Straßenfluchtlinie keineswegs gleich
zeitig erfolgt zu sein braucht, tritt fndes hinsichtlich der
aus den Bestimmungen Über Anlegung von Vorgärten
erst dann ein, wenn die Ausführung des fluchtIinien
planes durch A.nlegung der Straßen nach Maßgabe der
geschehenen fluchtfinienfestsetzung erfolgt ist. Solange
also eine Straße: noch nicht dem f[uchtlinienplane l2:emäß
hergestellt ist, kann die in dem Plane vorgf<:;ehene Ein
richtung von V orgartcn öffentHchrechtlich nicht er
z\.vungcn werden. Da die Anlegung von Vorga.rten
nicht zur Abwendung von Gdahren erfolgt, sondern der
\\lohlfahrtspolizei angehört, kann das polizeilJche Ein
greifen auch nicht weiter gehen. als die besondere, aus
nahmswcise Ermächtigung der PoHzeibehörde.

Vorgärten sind Zubehör derjenigen Bauwerke. die
auf dem dahinter liegenden. angrenzenden Grundstücke
errichtet werden. Sie setzen eine Bebauung des Grund
stÜcks voraus und entstehen erst mit der Bebauung.
Auf einem unbebauten Grundstück kann ein Vorgarten
im eigentlichen Sinne nicht angc!egt werden. Hlernach
wird die Anlegung des Vorgartens poJizeiIicherseits regel
mäßig bei der ersten Bebaullng des betreiienden .Grund
stiicks ,C!;dordcrt und hat sich die Bauzeichnung auf die
Vorgartenanlage mit zu erstrecken. Das Besteher. eines
Vorgartens im Rechtssinne hat nicht auch LUf Voraus
setzung. daß das auf dem zugehörigen Grundstücke er
richtete Bauwerk einen Ausgang nach bei den anstoßen
den Straßen hat. es genÜgt vielmehr, daß das Bauwerk
naeh seiner Zweckbestimmung und Ausgestaltung nicht
völlig außer Beziehung ;:u der Straße steht. für welche
eine von der Straßenfluchtlinie verschiedene BalJflucht
linie iestgeselzt ist.

DaB das ZlI errichtende Gebäude ein \Vohng-ebäudc
sein muß. Jst nicht die Voral1SsetZl1i1g für dIe fordemn.2;.
DCi  zum Vorganen bestimmte Gelände trennt das tIaus
g-rllndstück nicht von der Suaße, sondern verbindet es
mit ihr, da ein Vorgarten im engsten Zusammenhange
mit dem Gebäude steht. an dem es HegL Hiernach ist
di..-; Behallptung. daß ein Gebäude nicht an der Straße
liege. weil es davon durch den Vorgarten getrennt ist.
hiniäHig, wie dies auch das OberverwaltlllJgsgericnt ent
scl]jeden hat. Dies gilt auch dann, wenn der Vorgarten
einem anderen eigentÜmer gehört als das Hausgrund
stück. \-Venn ein von einer Straße zu einer anderen
Straße durchgehendes GrundstÜck nur an der einen
Straße mit einem Vorderhuuse bebaut wird, wird in Qer
R.egel auch nur an dieser Straße dic Anlegung eines Vor
gartens zn fordern sein. es sei denn, daß nach Lage du
tatsächHchen Verhältnisse das an der  irlen Straße er
baute Haus gleidlLeitig auch als an der anderen Stn'lße
hegend zu betrachten ist.

Aus der Zugehörigkeit des Vorgartens zum Bau
grundstück und nicht zum Straßeniand folgt ohnc
weiteres, daß die An!egung, Einfriedigung und Unter
haltung der Vorgärten zur Zuständigkeit der Baupolizei
gehört.

Dort,' wo durch einen fluchtlinienplan die Anlegung
von Vorgärten in Aussicht ,genommen ist, kann durch
PoHzeiverordnl1ng oder im Einzelfalle auch durch po1izei
liehe Verfügung die Art der Einrichtung der V on;-ärten
und ihrer Einfriedigung geregelt werden. Dur..:h An
legnng von Vorgärten wird die Zuiuhr von Licht und
Luft einerseits erhöht, andererseits saUen die Vorgärten
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eine Zierde der Straße sein, und schließlich bieten sie die
Möglichkeit, einem etwa später hervortretenden Bedürf
nisse zur Verbreiterung der Straße ohne Übermäßige
Aufwendungen gerecht werden zu können. Bestimmungs
gemäß sind die Vorgärten in ihrer ganzen Ausdehnung
als Gärten zu unterhalten und polizeilicherseIts darauf
zu achten. daß ihnen durch die Art der Benutzung nicht
das Ansehen einer zu Gartenanlagcll bestimmten Fläche
genommen wird. Zur t:rrichtung von Lauben und ZeHen
im Vorgarten, die in jedem falle ohne gemauerten
Sockel auszuführen sind, da sie anderenfalls als Bau
werke vor der Baufluchtlinie zu behandeln sein würden,
bedarf es einer besonderen polizeilichen Erlaubnis, bei
deren Erteilung anf die Ansprüche der N.'lchbarn tunlichst
Riicksicht zu nehmen sein wirel. Unstatthaft Ist dIe Ver
wendung des Vorgartens zu gewerblichcn Zwecken.
Auch hat das Obcrverwaltnngsgericht wiederholt ent
schieden. daß die Anbringung von Schaukästen und Oc
schäfisschddern am Vorgartengitter oder im Vorgarten
uJlstatthaft ist, da dies mit den schönheiWchen Zwecken
der Vorgärten unvereinbar ist.

1:1====1:1

Die neue Kriegsanleihe.
Vorteilhafte Einzah(ungsbedingungcl1.

Waml ist die gezeichnete Kriegsanleihe zu bezahlen?
Auf diese Fmge ]lat die von uns veröffentlichte Zcich
nllnRsaufforderllug bereits Auskunft gegeben. Es dÜrfte
i11dcs von 1nteresse sein, zu zeigen. \vie sehr bei den fest

Zahlungsterminen auf die Interessen und
des Zeichners Bedacht genommen ist.

Zunächst saHen aUe die, dIe sc 1-10 I1 jet z tub e r
f I Ü s s i g e Mit tel verfÜgen oder bis zum Ablauf des
Monats September die erforderlichen Gelder f!Lbsi!2;
machen und so f 0 r tin den G e 11 11 ß der h 0 h e n
Z ins e n t r e t e n waUen. bereits Jm 30. September die

haben, VolIzahlunK leisten. In diesem
wÜrde jemand, der z. D. 1000 mit 5 v. H, verzllls

liche Reiehsnnleihc gezeichnet hat, die Zinsen für die Zeit
vom L Oktober ]916 bis zum 31. Mä(z 1917 sofort mit
2 1 /2 v. H. vergÜtet erhalten, Zl1so nur (980 ,dt Zlhzüglich
25 cft) 95" dl, iÜr SchuldbuchzeichuuuKeu 950 dI{, aufzu

"bringen haben. \Ver im September noch keine freien
Mittel hat wohl aber alsbald nach dem Vlertcliahrs
\vectJsel Geld emnimmt, ist in der Lage, an jedel;1 be
liebigen Tage sein Geld zinstragcnd anzulegen. d. h. zur
Einzahlun\;' auf die Kriegsanleihe zu benutzen. t:rster
Pflicht7,ahlungstermin - fÜr die Zeichnung-ell hei der
Post gelten besondere Bestimmungen - ist der 18. Ok
tober; an diesem Tage mÜssen 30 v. tI. des dem
Zeichner zugeteilten Betrages an Kriegsanleihe bezah! t
werden, wobei Voraussetzung ist. daß die Summe des
fälIig gewordenen Teilbetrages wenigstens 100 dt er
gibt. Infolge diesBs V orbeha!ts beginnt bei g-anz kleinen
Zeichnungen die Einzahlungspf!icht nicht schon am
18. Oktober, sondern an einem der späteren Termine, die
folgendermaßen festgesetzt sind: 20 v. H. des zugeteHten
Retrages am 24, November d, J., 25 v. H. am 9. Januar
1917 und 25 v, H. am 6. Februar 1917, Hat jemand z, B.
100 JI{ Kriegsauleihe gezeichnel und zugeteilt erhalten,
so sind diese 100 dlt am 6, Februar 1917 zu bezahlen,
Bei einer Zeichnung auf 200 J( Kriegsanleihe sind je
100 JlI am 24, November 1916 uud am 6, Februar 1917
zu bezahlen. Bei einer Zeichnung auf 300 d/{ KI'iegs
anieihe sind ZII bezahlen: 11]0 dlf am 24. November dieses
Jahres, 100 Jlt am 9. Januar und 100 dll am 6. Februar

nächsten Jahres. Wer hingegen z. B. 2000 vf{ Kriegs
anleihe zugeteilt erhaften hat, muß 600 dt KriegsanJeihe
am 18, Oktober, 400 011 am 24. November und le 500 oll
Kriegsanleihe am 9. Januar und 6. Februar nächsten
Jahres bezahlen,

Bemerkenswert ist, daß da Monat Dez e 111 b er
Überhaupt keinen PflichtzahlungstcrrniTl
enthäIt und zwar mit l ücksicht darallf, daB der Jahres
wechs l an und für sich bei vielen Zekhnern die Berelt
steJIun2: größerer Mittel erforderlich zu machen pfJe,gt.

Fbenso wie schon vor dem ersten Pflichtzahll1ngs
termin die Vollzahlung geleistet werden kann. ist es zu
lässig, Tei!zah!ungen vor dem PffichtzahIlIugstermiIJ vor
zunehmen. Jedoch immer nur in runden durch 100 teif
baren Beträ en des Nennwertes der Anleihe. Bei sämt
lichen Finz8.hlun.gen auf die mit 5 v. Ii. verzinsfiche
Re ich s a 111 e i h c werdcn, wic schon oben erwähnt,
Sv, H. StiickzinsclI vom ZahlLmgstagc, frtihcsiens vom
30. Seztember 1916 ab, zugullstcn des Zeichners ver
rechnet. Das erklärt sich daraus, daß dcr Zil1scnlauf
der mit 5 v. H. verzinslichen Reichsanleihe erst am
1. April 1917 beginnt. während der Zcichller Anspruch
darauf hat, sofort in den Genuf3 ocr Zinsen zn treten.
Bei den neHen I  e j c h s s c bat z a TI W e i 5 U n gen
beginnt der Zinsenliluf an;] L Jrl]1uar 1917. Hier kommt
infolgedessen eine VergÜtung von Stilckzinsen (und
zwar in Höhe von 4JI  v. fU zl1gunsten des Zeichners
nur bei den bis ZllnI 30. Dezember 1916 geleisteten
Zahlungen in Betracht.

Besondere Beding-ung;cn gelten fÜr die cinz<1hlungen
auf Zeichnungen. die bei den Pos t LI n;:.. tal t e 11 cr
fol;;en. Hier kann dje V 0 I I z a h IHn g zwar auch schon
am 30. Septcmber vorgenommen werden. sie muß je
doch Lllll 18. Oktober gcfcistrt sein; Teilzah1nngen sind
nicht zulässig. flir jede 100 Jt mit 5 v. tL
verzinsliche Reichsanleihe (Zeichnungen auf Schatz
anwcisungen werden bei d r Post nicht ange
nommen) müssen. falls die Zahlung am 30. Sep
tember erfolgt. 95,50 eil bezahlt werden, und falls
die Zahlung am 18. Oktober erfolgt, 95.75 (/1. Der .'111
[ch  chon während des Kriegcs stark \'er»;rößerte lind
ersc11werte Retrieb bei dcn Postanstalten  Iacht e  rlTI
möglich, die Arbeit bd der Post dadurch wesentlich zu
steigerJI. daß dort auch noch nach dem 18. Oktober Ein
zahl ungen angenommen werden können. Davon durfte
um so eher abgesehen werden. als es ja eine sehr gmße
/\11%ahl VOll Zeiehl1unjSsstellcn (Banken. Sparkas en.
VersicheJ'ul1gsgcscllschafti;n, Kreditgenossenschaften) im
Reiche gibt, bei denen von dem Recht der Teilz3hlung
seitel1s des Zeichners Gebrauch Remacht werden kann.

\\Fel' Über irgend eine frage. die mit der Krieg's
anleihe zusammenhänRt, im Zwcifel ist. wird an allen
Stellen. an denen gezeichnet werden kan1l. bcreitwi!!igst
Auskunft erharten. Jedenfalls sonte niemand, etwa alls
dem Grunde, weil er sich iiber den einen oder den an
deren Punkt nicht im Klaren ist, von der Beteiligung an
der Kriegsanleihe absehen. Es ist die Pflicht eines jcden
Deutschen, an dem Erfolge der Zeichnung auf die fünfte
Kriegsanleihe nach bestcn Kräften mitzuwirken. .

1:1===1:1

Scheunen bauten in Ostpreußen nach
Pauschalsätzen.

Naeh den neuerdings genehmigten Vorschriften über
das Verfahren bei Gewährung von Staatsdarlehcl1 für
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Gebäude erfolgt statt der Berechnung der staatlichen
Leistungcn auf Grund spe7.feHer Baukostenrechnung,
soweit es sich um Bauten <lnßerhalb des WeichrJi1des der
Städte handelt, bei Scheunen, feldscheunen, Ställel1,
ländlichen Arbeiterwohnhäusern und anderen ein
gcschossigen Wohnhä1JsCfJI, die für eine einzelne fa
mnie hestimmt sind lInd J20 qm beb<)uter fläche I1lcht
überschreiten, die ßCI-cchnung nach den festgesetzten
tinheitssätzen für den Quadratmeter bebankT fläche
und den Knbikmcter umbauten Ra limes. Ab Einfamilien
häuser galten auch solche, in denen ejn  Altsitzer
wohnung vorhanden ist.

Die Pallschalienmg ist aber nur zulässig bei Neu
bauten, nicht auch bei Il1standsetzungen. Neubau ist
anzunehmcn, wenn bei dcm zerstorten Oebäude Dm
Fundamente, Rin,Q;wäl1de, Z\vischemvänue des rrd

und Schornscinc stehengcb!ieben sind. Sonst
der Ban als Ir.st<md ctzung und daher nach EinzeJ

abrechnun  zn behandeln. Pauschalienmg- ist auch nur
möglich bei Ausftihrung derienigen Bauart, die nach den
Bestimmungc]J der Pausclwlierungstabc!!en und Pau
schalbeschreibungen vorgesehen ist. Emc kostspieligere
Bauwc:ise geht zu Lasten des Dal1herrn. Die Pallsch:J.
lierung bezieht -"ich ,111f den Umfang UIIU die Bauart de<;
zerstörten (jebäudes. Den Pallscha]sätlen :-,ind Gebäude
in ortsüblicher nonn2]cr ßaua\lsfljflntn  zugrunde gelegt.
.Wenn wirtschaftlich oder tcdmi:.ch heute nidIt mehr
Übliche KonstrnktiollCH ill den zcr<:;tÖrten GebändcIl \.Of
handeIl warelJ. z. B. Holzrachwdkwtindc
oder massive \Vi-inde crbcblldJ zu <;tarkc
oder wertvoJlcrc !-3;.tuhÖ!zer. so \\ der \\ iederallfhall
berechllung- neben dem Pauschnbatze für hente Üb]iche
\ ';iederher<.;te\1llng <luch dIe! kur<.:' KOI!<.tnJhtioll nach
'<riedenspreis zugrunde gele,g-t.

Bei Verzicht auf die fdihere B l:1art k;:\[]]l dCi" RJU
herr neben dem konstnlkti\' cmbC'hcrcn 11J.d1 P;H!schaJ
berechnnng i!l1Tzl1flihrendell den ihm Ztl
stehenden .l\1chrbetrJ  i1l z\\ cckm:i!ikcr
V/eise auf demse!bcn Cirl1 ld<;;tiicl\ amln\\ ('lÜg; nach
EJIIzeJabrech!llmg- \.erbaucI1. cnillic!tel1 ZC1:::.törte Gc
bände 111<lI1e:c!lIafte K0I1 trnktLolJ('11. ....0
sind VOll den nach Sdl itz!!n  der Hc
zirksarchitekte1J mit Z1lStiJlHn!lJ!  uc':, Oberprilsidelltcn
AbzUge vorzunehmen. Machen hallpo]IZl'llichc Anfonk
rungcn einzelnc Abwcich!ilJgen \'on der bei eier P,l!!scha
licrulJg vorgesehencn Bauart llotwendJg. so kann <lUS
nahmswei c neben der Pallsch:lherrlJlg- itjr die: Mehr
kosten eille f.h1zc!abl'eclI111111  zug:cbssl'lI werdcn. z. ß.
für ehv<-1 l1ot\",cndil':c ßr Hld;.;icbcl bei Sch.:llll(;]l.

fÜr einzelne Fiillc. \\l0 lkr Pmlsdwl atz zu Iw-..:h
erscheint, behält sicJI de1 ObL:rpdsident die Be timmL1ll.2;"
darÜber vor, cbB einc t:inzclveramchlag-llng- an Ste1le
der Pausc1taJberechl1l!l1g pbtzg-reifclI Illldl

Nebcll den PaHschaJsätzen werdell gewällrt:
1. Jl/  v. Ii. des Pauschbetrages flir Aufstellung: der

Banvor!agcn einsehL des BaU eIlellJnig:ul1g 
g;esl1ches, ferner auch, abgesehcn von den zu
Ziffer 3 genannten Fällen, die tatsächlich a1lf
gewendeten KosteIl bis .zu 2 v. ti. der Pausc!]
summe tur fbuaufsicht und Rauabnahme durch
die landwirtschaftliche Banberatungsstelle oder
einen durch den Bezirksarchitekten gutgeheißenen
Techniker.

2. Anfuhrkosten.
3. falls vorn Bezirks,lrdJitekten ausnahmsweise cine

bcso.ndcre Bauleitung durch einen Architekten an

geordnet ist, ein angemessener Prozentsatz bis
höch"tens 2 v. H. des Pauschbetrages je nach
Höhe der Bausumme als Honorar für die Bau
leitung.

4. Bei zugelassener Einzelabrechnung für einzelne
durch baupolizeiliche forderungen nötig ge
wordcne Abweichungen von der vorgesehenen
Bauart die dadurch entstehenden Mehrkosten.

5. Abbruchs- und Aufräumungskosten.
Dei den Pauschalbauten kommen von vornherein

staatJiche MitteJ nur zum Wiederaufbau im kahmen des
g-JeicIJen wirtschaftiichen Umfanges des alten Gebäudes
in Rechnung. Es findet daher nachträglich keine Aus
scheidung der Kosten fiir Größerbau statt. ]tde Bau
ausführung; Li ber das Maß der bei der Pauschalherech
nung zugrunde gelegten Größe und Bauart trägt derBuuherr auf eigene KOSlCIl. P.tJ=c

Verschiedenes.
für die Praxis.

lHetailronre mit ftolziutter. Die Rohrleitungen zur
Fortlcitung von flüssigkeite1l kannen Zerstörungen er
leiden durch chemische Eimvirkung der fliissigkeiten
odcr dllfch galvanische: oder elcktlo!ytische Strome.
IV1all lSl daher bestrebt, iiber3.11 da wo f'arbe und Ge
schmack der FWssigkeit leiden, die' Mctaile durch einen
anderen Stoff, insbc.',onderc HoJz, Z1I ersetzen. Eine
nelle Hol7:rohraHsfü!irung l. B. bes eht aus einzelnen
!lol/d,lIlhell, die nach Art Jer !;ässer zU<..,<l111mcngdilgt
und mittels StahlbanJ Ull1;!;ebl'!l sind. Sie besitzt aber
deli N(lclJtcjl. cf1f3  ich dH: Stahlb indGr !ockern, wodurch
dip h o!He IIlHJicht werden, ferner lassen  ich die R.oll!.c
nicht biegcn, uml pas ellde Bogen<;tJickl: SillU schwer
hcrwstc1JclJ. Pjl'se ChelstÜnde werder. iedoch, der
.Zcihcllrift ilir ;tiign'.',l11dtc ChenJlc.' zufolRe, beseitld
durch holzgcfiitkrte, schmiedeseis t HC Rohre. die nach
einern elg-el1en \'erf lhren herg"cstc!Ji \\-crdeu. SIe be
itzel1  l!te bolJert<ihigkclt :;.(cgcn \Vänne, groBe Elastizl
tiit ge en \V rme5ch\\ Jnkuugell und gerin e  Leit
\'enoo,C(t:1] illr ekJ.;:tn:::.che Stri)mc. Dic hÖherel1 An
scbaffl1ugskostcll SOIlCll lfmch die ersparnisse an Ans
bcsscnmgsarbeitcl1 bald ausgeglichen \verdcn.

Verbands-, Vereins- usw. Angelegenheiten.
Zeichnungen auf die Kriegsaldeihe aus dem BauM

gewerbe. Dcr V or taml der Nordöstlichcn
Berllfs el!osse!lsciJaft h !t be"chio sen. Hir fünfte
Krieg:'sanlcihc eitlen Bt:'tra;.( \'011 1 . '.::;O 000  Ii zu zeichnen.
fiir die friiheren Krie sal1lcihen hoL[ die genannte Beru!s
(cnossenschaft bereits -1 770000 (ff gezeichnet.

Gegen den Besuch der BaugewerkschlJ(en dun h A.n
gehörige der BauIlebenberufe h<!t sich der Imltfl1zs-Ver
band Deutscher Baugewcrksmeistcr ,Hlf Grund \'on
BcraÜIlIgell sl.iner Schulkommissiol1 in einer Ein abc an
das preußische J-IandeJsministeriHUl erklärt. Dje Bau
,gewcrkschlllen dienen in erster Linie der AllsbiiJl1ug
\'on fI'lalltern, Zimmerern und Steinmetzen zu J:3aU
gesclltiitsJcitern lind -Inhabern. Unter der vor dem
Schulbcsuch erforderten haJ:dwerksmaßigen Tätigkeit
ist daher auch nur die praktische Beschiiftig-ung- in ei lem
dieser H,-.II1dwerke zu ver tehen. DIe Dntkt::;chc AliS
bildung in einem der ß,-wnebengewerbe. wie in der
Ti:;chlelci Sch 1 0sserci usw. kann dagcg-en nicht als zu
re1d 1 C'!1dc' VorbHdnr:g für den Be l\ch \'011 Battgewer >
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chlllel1 angesehen werden. Diese jungen Leute wenden
sich viel vorteilhafter den facftschlden ihrer eigenen
Handwerke zu, wo sie eine Ausbildung erhalten. die ihrer
llfsprünglkhen BernfswahJ entspricht und die ihncn die
Mög!ichkeit bietet. in ihr e m r<lche TiJchtigcs ZII leisten
und auch wirtschaftliche Erfolge zu erzielcn. Beim
\Vcchsel auf eiIJe Hauge\verkschu!e werdcl1' sie dagegel!
immer zurÜckstehen hinter denen, die sich von Grund
auf die Kenntnisse des eigentlichen Baufaches, d. h. d.-:;s
Maurer-, Zimmerer- und Steinrnetzl1alldwcrks. an
geeignet haben,

Wer ist Architekt? Der Verband dentscher Archi
tekten- und Ingeniemvereine und der BUJld deutscher
Architekten verÖffentlichen im Hinblick auf gerichtliche
und behördliche Entscheidungen der letäe'l Zeit, die
Über die Rerufsbczeichnung Architekt nach ihrer Mei
nunx irrtil1nIichc Aliffassungen ergehen haben, eine ge
mc\11samc Erklärung. Nach dieser verstehen d:e."e heiden
angesehensten Bewfsverbände nuter ,.Archltekt" den
Rallkünstler, der elltwecJer eine abgeschlos: ene aka
demische Bildung im Hochbau besitzt oder den J\'achwcls
eincr uber das handwerksmäHige KÖnnen hinausragei1
den kunstIerischeIl Befahigung in der Baukunst er
bracht hat.

Wettbewerbergebnisse.
Soest. In dem .Wettbewerb zur Er!(\ngul1?; eincr

Entwurf-Skizze zum Rebauungsplan (vgL ,.Ostd. ßau
, S. 206/1915) hm Preisgericht beschlossen, dcn

Preis VOll 4000 dcm Entwurf mit dem Kellll
wort "Sach enspiege!", Vcrf. Rcg.-Baumeister Uusbv
Langen und Architekt Pau] SchlIJitthcllllcr-Ber!in, ZUZ\l

ferner ]{<\!1Jcn zwci weitere Preise von jc'
2000 zur VerteIlung, Ein solcher Preis wurde erteilt
L dem Entwurf mit dem Kennwol.t ten Doornkaat
Koolman Patrokll1s", VerL Architekt L OIJüld Ste!tc']]
Berlin und 2. dem Entwurf mit dem Kennwort "Kultur
im Kriege", Vert Rudolf Linkenheil-Schramberg I. Wurt.
und J eg,-Raumcister Albert Schjfer in Ulm-Qörlltz.
AII8erdem wurden angekauft fÜr je 500 eiL 1. der Ent
wllrf mit dem Kennwort .,Pntroklus" (mIt Bild) VerL
J .andmcsser Heinrich SoJin\\s und Architekt WiJhelm
Pic1-Münster in \\lestf., 2. der Entwurf mit dem Kenn"
\vort ,.PahoJdus", Verf. ArchHekt A. Stein, DipL-Ing-.
\Vl1demann und St8.dtbauingcl1i.:ur Arthur Brocke, samt
lieh in E'5en (Rnhr).

Zum Wiederaufbau Ostpreußens
Neue Behörden zur feststellung von Kriegsschäden

in Ostpreußen, Nach Maßgabe des Reichsgesctzes Über
die feststellung von Kriegsschiiden vom' 3. Juli ]916,
dDs berclts am 1. Oktober d. .r. in Kraft tritt, w rd0n
Zllrtcit in OstlJreußen bei den in Betracht kommenden
Behblden die Vorbereitungen zur Schaffung der fest
steIIuugsbehÖrden in die Wege geleitet. Geplant sind
ein Ober ausschuß beim Königlichen Oberpräsidium in
Königsberg und etwa zwei bis drei feststelIllngsalls
schÜsse mH dCI11 Sitz in Qumbinnci1 und Allenstein. Ob
für den Regienmgsbezirk König;sberg noch ein beson
derer Ausschuß gebHdet werden wird., steht noch nicht
'fest, da in diesem Bezirk nicht so viel Kriegsschäden zu
verzekhnen sind, wie in den beiden anderen Bezirken.

gegangen, von denen 22 von Gerichten überwiesen
waren. F.rledigt wurden im Aug;ust 17 Sachen, außer
dem eine bereits erledigte UJl(J wieder aufgenommene
llnd eine, bei der die Zuständigkeit nicht gegeben war.
Es kamen ÜI Frage 18 Urundstii(;ke und 19 HypothekelI.
Bei sechs Sachen war schon Z\vang-sverwaltung. bei drei
Zwangsversteigerung angeordnet. Unbebaute Grund
stücke kamen zwei in frage. Die Gläubiger waren in
zehn F'ällen Privatleute, in zwei Banken, in zwei Ver
sicherungsanstalten, in fünf 8.ndcre Gewerbetreibende.
Bei neun Sachen halldelte es sich bloß um Zinsen. Die
G samtslll11me in frage kommenden Kapitalien
betrng 6H1 0011 Erledigung fanden durch I\ück!lahme
oder NichtsteJIen von Anträgen fünf Sachen, durch Ver
gleich sechs, dl1rcl1 Gutachlen sechs neue und eine
wieder aufgenommene Sache. Bei den Vergleichen
wurde in einem ralle Stnndun.'2: bis zu einem halben
Jahre uHd bei fiinf Sach 11 fiir Jänger als ein halbes Jahr
erzielt. Dle Gutachten lauteten in zwei Fällen auf
Stundlll1g, in zv/ei auf Aussetznng der ZwangsvüH
streckung lIud in zwei a1lf Versagung dieser Rechts
wohltaten.

An unsere Leser.
Betrifft Kriegsanleihe. Gegenwärtig Hegt die fUlIfk

Kriegsanleihe ZUr Zeichnung auf. Auch das Bauge\\'erhe
wird, soweit es dazu in der Lage ist, bestrebt :-.ein,
dieser lIeuen Anleihe zum Erfolge zu verhelfeu. - V/ir
sind gern bereit, Zeichnungcn der B:Hlgewerhctreibendell
in der "Ostdeutschen Bau-Zeitung" zu veröffentlichcn
und bitten unsere Leser. L!J1S ihre Zeichnungen sowie die
der Vereinigungen, denen sie angehÜreB, 7,11 diescm
Zwecke bekannlzIIg'cben. Die Schr(ftJeitung,.
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Handelstei!.
Zement.

Die StelJung des lfandels zu dem geplanten Zemellt
syndikat. Zwischen mehreren Vertretern des Zementhandels
11tld dem Vorsltzenden der Reichsstclle für Zement, \VirkL
(ich. Oberbaurat Germelnwnn, faud. \"je berichtet \\ ird,
kiirzlTch eine Beraftlng idJcr die St lIUllg- des Zementh<l11Cle1s
ber den durch die gcp1all1te Bildung eines aHgemcincn SYl1di
I <!ts veldndertel1 VClftÜltnbseu ill der Zementindustnc statt.
Die Vertreter des HandeL:, W,les€n auf elle SC]Hverel1 Sc1Üidetl
hin, die ihneH durch das Velhalrcn cilliger Verbande ent
standen sind. Der VOlsitzel1dc der Reich stelle gab die c1'
kliinmg ab, daß der ZementJlandeJ zu allen Beratungen, die
illt1 berÜhren, hinztlgCWgCll wer den wird tlnd daß die
\Viinsche des Handels nach Besserunt!: sei,nel  oweit
die Reichsstelle hierzu itl der LaRe sei. volle
finden. Zu den Verhandlungen wegcl! Bildung eines all
gemeincn SYlldikats verlautet, daB fiir SiiddeutschIand eine
AbsatzbdeiJigllng von 1 I MilJionen FaR, fÜr RheinJanu tlnd
We tfa]()n von JU.2 Millionen Faß lind fÜr die lIorddcutsche
Gruppe VOn 24 Millioncll Faß vorgeschJagen wurdc.
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